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 Kleine Anfrage
 der Abgeordneten Sören Bartol, Uwe Beckmeyer, Bernhard Brinkmann
 (Hildesheim), Martin Burkert, Petra Ernstberger, Iris Gleicke, Hans-Joachim
 Hacker, Gustav Herzog, Petra Hinz (Essen), Ulrike Gottschalck, Michael Groß,
 Johannes Kahrs, Ute Kumpf, Kirsten Lühmann, Franz Müntefering, Aydan
 Özoğuz, Thomas Oppermann, Florian Pronold, Dr. Frank-Walter Steinmeier und
 der Fraktion der SPD

 Zukunft der Städtebauförderung

 Die  Städtebauförderung  ist  eine  gesamtgesellschaftliche  Aufgabe,  für  die  der
 Bund  in  hohem  Maße  Verantwortung  trägt.  Sie  ist  wesentlicher  Baustein  der  Na-
 tionalen  Stadtentwicklungspolitik.  Die  Städtebauförderung  leistet  einen  unver-
 zichtbaren  Beitrag  dazu,  dass  Städte  und  Gemeinden  die  Herausforderungen  des
 demografischen  Wandels,  des  sozialen  Zusammenhalts  und  der  Integration,  des
 Klimawandels und des Erhalts der Bausubstanz bewältigen können.

 Besonders  das  Programm  Soziale  Stadt  trägt  im  hohen  Maße  zum  sozialen  Zu-
 sammenhalt  in  unseren  Städten  und  Gemeinden  bei.  Insbesondere  für  die  Inte-
 gration  von  Menschen  mit  Migrationshintergrund  in  ihrem  unmittelbaren  Le-
 bensumfeld  ist  Soziale  Stadt  mit  seinem  beteiligungsorientierten  Ansatz,  der
 über  rein  bauliche  Maßnahmen  hinausgeht,  besonders  geeignet  und  wird  des-
 halb auch im Nationalen Integrationsplan hervorgehoben.

 Im  Haushalt  2011  hat  die  Bundesregierung  die  Bundesmittel  der  Städtebauför-
 derung  gegenüber  2009  um  ein  Fünftel  von  570  auf  455  Mio.  Euro  gekürzt.  Am
 gravierendsten  trifft  die  Kürzung  das  Programm  Soziale  Stadt,  statt  95  Mio.
 Euro  Bundesfinanzhilfen  stehen  nur  noch  28,5  Mio.  Euro  zu  Verfügung.  Die
 nichtinvestiven Modellvorhaben entfallen ganz.

 Wir fragen die Bundesregierung:

 1.  Wie  hat  sich  der  Verpflichtungsrahmen  der  Bundesmittel  für  die  Städte-
 bauförderung  im  Bundeshaushalt  zwischen  1997  und  2011  in  den  einzelnen
 Jahren  entwickelt,  und  wie  wird  er  sich  ab  2012  entsprechend  der  mittelfris-
 tigen Finanzplanung entwickeln?

 2.  Über  welchen  Zeitraum  laufen  einzelne  Maßnahmen  der  Städtebauförderung
 in der Regel?

 3.  Wie  stellt  die  Bundesregierung  angesichts  der  Kürzung  der  Städtebauförde-
 rung  um  20  Prozent  im  Vergleich  zu  2009  sicher,  dass  der  Erfolg  laufender
 Maßnahmen  der  Städtebauförderung  nicht  durch  sinkende  Mittelbewilligun-
 gen  gefährdet  wird,  sondern  sie  weiter  verlässlich  finanziert  werden  können?
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4.  In  welchen  Bundesländern  ist  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  der  Län-
 deranteil  an  den  Städtebauförderungsmitteln  im  Jahr  2011  im  selben  Maße
 gekürzt  worden  wie  die  Bundesfinanzhilfen,  bzw.  welche  Länder  werden
 die  ausfallenden  Mittel  in  welcher  Höhe  ausgleichen  oder  haben  dies  ange-
 kündigt?

 5.  Wie  wird  die  Bundesregierung  im  Rahmen  der  Haushaltsaufstellung  für
 2012  und  der  mittelfristigen  Finanzplanung  sicherstellen,  dass  Länder,
 Kommunen  und  vor  Ort  an  der  Umsetzung  der  Städtebauförderung  Betei-
 ligte  kurz-  und  mittelfristig  Planungssicherheit  für  Maßnahmen  der  Städte-
 bauförderung haben?

 6.  Wird  die  Bundesregierung  die  einzelnen  Städtebauförderungsprogramme
 Stadtumbau  Ost  und  Stadtumbau  West,  Aktive  Stadt-  und  Ortsteilzentren,
 Städtebaulicher  Denkmalschutz,  Soziale  Stadt,  Kleinere  Städte  und  Ge-
 meinden  und  Städtebauliche  Sanierungs-  und  Entwicklungsmaßnahmen
 auch über 2011 hinaus fortsetzen?

 7.  Wann  wird  die  Bundesregierung  ihre  Überlegungen  zu  einer  konzeptionel-
 len  Fortentwicklung  der  Städtebauförderung  dem  Deutschen  Bundestag
 vorlegen,  und  inwieweit  sind  die  Länder  in  diese  Überlegungen  einbezogen?

 8.  Welche  Erkenntnisse  liegen  der  Bunderegierung  darüber  vor,  wie  sich  die
 überproportionalen  Kürzungen  des  Programms  Soziale  Stadt  von  95  auf
 28,5 Mio. Euro auf die Förderprogramme in den Ländern auswirken?

 9.  Wie  wird  es  sich  nach  Einschätzung  der  Bundesregierung  auf  die  im  Rah-
 men  des  Programms  Soziale  Stadt  entstandenen  Strukturen  für  die  Quartiers-
 entwicklung  auswirken,  wenn  neue  Programmmittel  nicht  oder  nur  in  ge-
 ringem Umfang bewilligt werden?

 10.  Inwieweit  verfügen  nach  Einschätzung  der  Bundesregierung  kommunale
 Entscheidungsträger  und  Quartiersakteure  bereits  über  Erfahrungen  mit
 dem  Ausstieg  aus  dem  Programm  Soziale  Stadt  und  die  Verstetigung  von
 Strukturen und Maßnahmen nach Auslaufen der Förderung?

 11.  Welche  Erkenntnisse  liegen  der  Bundesregierung  darüber  vor,  wie  die
 Sicherung  tragfähiger  Strukturen  für  die  Quartiersentwicklung  im  Pro-
 gramm Soziale Stadt auch nach Auslaufen der Förderung gelingen kann?

 12.  Sieht  die  Bundesregierung  auch  weiterhin  Tendenzen  zu  einer  sozialräum-
 lichen  Spaltung  in  den  Städten  und  Gemeinden,  und  mit  welchen  Instru-
 menten der Stadtentwicklungspolitik will sie diesen begegnen?

 13.  Hält  die  Bundesregierung  an  ihrer  Aussage  fest,  dass  sich  der  integrierte
 Ansatz  des  Programms  Soziale  Stadt  bewährt  hat,  und  welche  Maßnahmen
 hat  sie  seit  dem  Beschluss  über  den  Bundeshaushalt  2011  eingeleitet,  um
 den  Erfolg  des  Programms  auch  bei  erheblich  geringeren  Mitteln  zu
 sichern?

 14.  Wie  wird  die  Bundesregierung  sicherstellen,  dass  das  Ziel,  im  Rahmen  von
 Sozialer  Stadt  Anreize  zur  Kooperation  sowie  Bündelung  von  Maßnahmen
 und  Ressourcen  zu  setzen,  erreicht  wird,  obwohl  2011  keine  Modellvorha-
 ben mehr bewilligt werden?

 15.  Zu  welchen  Ergebnissen  hat  die  auf  Bundestagsdrucksache  17/2234  ange-
 kündigte  Absicht  geführt,  konkrete  Lösungen  zu  finden,  die  Städtebauför-
 derung  gerade  auch  in  Kommunen  mit  schwieriger  Haushaltslage  zu  er-
 möglichen  und  mit  den  Ländern  und  kommunalen  Spitzenverbänden
 systematisch  die  Optionen  für  weitere  Erleichterungen  für  Haushaltsnot-
 Kommunen zu prüfen, und wann werden diese umgesetzt?
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16.  Wie  viele  Projekte  konnten  mit  welchem  Förderbetrag  in  der  ersten
 BIWAQ  (Bildung,  Wirtschaft,  Arbeit  im  Quartier)-Förderrunde  gefördert
 werden,  und  wie  viele  Modellvorhaben  wurden  im  Rahmen  von  Sozialer
 Stadt bis 2010 mit welchem Fördervolumen bewilligt?

 17.  Wie  hoch  sind  die  Mittel,  die  von  2011  bis  2015  aus  dem  Programm
 BIWAQ in Maßnahmen in Gebieten der Sozialen Stadt fließen werden?

 18.  Wie  will  sich  die  Bundesregierung  angesichts  der  geplanten  erneuten  drasti-
 schen  Kürzung  der  Städtebauförderung  künftig  in  die  Prozesse  des  Stadtum-
 baus  Ost  und  Stadtumbaus  West  konkret  einbringen  und  die  Städte  bei  ihren
 demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen unterstützen?

 19.  Wird  die  Bundesregierung  weiterhin  den  Rückbau  nicht  mehr  benötigter
 Wohnungen  zur  Aufwertung  von  Stadtquartieren  unterstützen,  und  wenn  ja,
 wie?

 20.  Bis  wann  wird  die  Bundesregierung  ein  Konzept  zur  Bewältigung  der  Alt-
 schuldenproblematik  ostdeutscher  Wohnungsunternehmen  auf  Grundlage
 des  von  ihr  an  die  Firma  empirica  AG  in  Auftrag  gegebenen  Gutachtens
 vorlegen?

 21.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  Erfolg  des  Programms  Stadtumbau
 West  und  wie  will  die  Bundesregierung  das  Versprechen  des  Koalitions-
 vertrages  zwischen  CDU,  CSU  und  FDP,  dieses  Programm  weiterzuent-
 wickeln, wahrmachen?

 22.  Mit  welchen  finanziellen  Förderinstrumenten  sollen  künftig  verstärkt  Alt-
 baubestände  saniert  und  damit  insbesondere  historische  Innenstädte  aufge-
 wertet werden, und sind dafür weitere Modellprojekte geplant?

 23.  Ist  die  Bundesregierung  bereit,  die  Sanierung  von  Altbaubeständen  ange-
 sichts  der  Bedeutung  für  die  lokale  Identitätsstiftung,  aber  auch  für  den
 Tourismus, wieder stärker finanziell zu unterstützen?

 24.  Mit  welcher  Unterstützung  seitens  der  Bundesregierung  können  insbeson-
 dere  Stätten  rechnen,  die  in  das  UNESCO-Welterbe  aufgenommen  wurden
 und saniert werden müssen?

 25.  Wie  viele  Maßnahmen,  aufgegliedert  nach  einzelnen  Bundesländern,  wur-
 den  2010  aus  dem  Programm  Kleinere  Städte  und  Gemeinden  gefördert,
 und  welcher  Anteil  der  2010  zur  Verfügung  stehenden  Bundesmittel  wurde
 dafür abgerufen?

 26.  In  welchem  Umfang  und  zugunsten  welcher  Programme  haben  nach  Kennt-
 nis  der  Bundesregierung  die  Bundesländer  im  Jahr  2010  von  der  Möglich-
 keit  Gebrauch  gemacht,  Mittel  zwischen  den  Städtebauförderungsprogram-
 men umzuverteilen?

 27.  Liegen  der  Bundesregierung  angesichts  der  Kürzung  der  Bundesmittel  bei
 der  Städtebauförderung  Erkenntnisse  darüber  vor,  in  welchem  Umfang  be-
 reits  Arbeitsplätze,  insbesondere  im  Baugewerbe,  verloren  gegangen  sind,
 weil  Aufträge  zu  den  Förderprogrammen  2011  im  Verhältnis  zu  den  Vorjah-
 ren nicht in gleichem Maße mehr vergeben werden konnten?

 Berlin, den 11. Mai 2011

 Dr. Frank-Walter Steinmeier und Fraktion
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